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Art. 1 § 13 FinStrG Strafbarkeit des
Versuches.
 FinStrG - Finanzstrafgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Die Strafdrohungen für vorsätzliche Finanzvergehen gelten nicht nur für die vollendete Tat, sondern auch für

den Versuch und für jede Beteiligung an einem Versuch.

2. (2)Die Tat ist versucht, sobald der Täter seinen Entschluß, sie auszuführen oder einen anderen dazu zu

bestimmen (§ 11), durch eine der Ausführung unmittelbar vorangehende Handlung betätigt.

3. (3)Der Versuch und die Beteiligung daran sind nicht strafbar, wenn die Vollendung der Tat nach der Art der

Handlung oder des Gegenstands, an dem die Tat begangen wurde, unter keinen Umständen möglich war.
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